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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.05.1989

Norm

ABGB §509

AußStrG §233

GBG §51

Rechtssatz

Ist Gegenstand des nachehelichen Aufteilungsverfahren das Fruchtgenußrecht eines Antragstellers an der Liegenschaft

des anderen und wird dieses an den Eigentümer übertragen, ist auszusprechen, daß der Fruchtgenußberechtigte in

die Einverleibung der Löschung seines Fruchtgenußrechtes einzuwilligen habe, weil dem Eigentümer nicht auch noch

der Fruchtgenuß an seiner Liegenschaft übertragen werden kann. Das beschränkt dingliche Nutzungsrecht erlischt

vielmehr durch die mit der im nachehelichen Aufteilungsverfahren getro7enen gerichtlichen Verfügung bewirkte

Vereinigung.
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